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Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Merlach

gestützt auf

- das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1) und dessen
Ausführungsreglement vom 28. Dezember 1981 (SGF 140.11);

das Gesetz vom 19. Dezember 2014 über die Schulzahnmedizin (SZMG' SGF 413.5.1) und
dessen Ausführungsreglement vom 21. Juni 2016 (SZMR; SGF 413.5.1’1);

die Verordnung über den Taxpunktwert des Tarifs der Leistungen des Schulzahn-
pflegedienstes vom 19. Dezember 2017 (SGF 413.5.17);

das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (GesG; SGF 821.0.1);

die Verordnung vom 9. März 2010 über die Pflegeleistungserbringer (PLV; SGF 821.0.12),

beschliesst:

Art. 1 Grundsatz, Zweck und Geltungsbereich

Grundsatz 1 Die Gemeinde Merlach gewährt den Eltern, die in wirtschaftlich
bescheidenen Verhältnissen leben, für ihre Kinder und Jugendlichen
einen finanziellen Beitrag an die Kontrollen und schulzahnärztlichen
Behandlungen, welche der Schulzahnpflegedienst (danach' der Dienst)
oder ein Privatzahnarzt oder eine Privatzahnärztin als notwendig
erachtet.

Zweck 2 Dieses Reglement hat zum Zweck, den Umfang der Beteiligung der
Gemeinde an den Kosten der Kontrollen und schulzahnärztlichen
Behandlungen von Kindern und Jugendlichen festzulegen, deren Eltern
auf Gemeindegebiet wohnhaft sind.

Ge/tungsbereich 3 Beiträge erfolgen an die Kosten der Kontrollen und Behandlungen
von Kindern und Jugendlichen, die im schulpflichtigen Alter sind oder
die obligatorischen Schulen besuchen, nach Abzug der Leistungen
Dritter, insbesondere Versicherungen.

Art. 2 Finanzielle Hife der Gemeinde

Finanzielle Hilfe 1 Die finanzielle Hilfe der Gemeinde wird für die vom Dienst oder von
einem Privatzahnarzt oder einer Privatzahnärztin erbrachten
Leistungen gewährt, der oder die zur selbständigen Berufsausübung im
Kanton Freiburg oder in einem anderen Kanton der Schweizerischen
Eidgenossenschaft berechtigt ist.

Privatzahnärzten

Vereinbarung mit

und

2 Die Gemeindeversammlung erteilt dem Gemeinderat die Kompetenz

Privatzahnärztinnen gestützt auf dieses Reglement eine Vereinbarung über die
Schulzahnpflege und
-prophylaxe mit Privatzahnärzten und Privatzahnärztinnen in der
Gemeinde Merlach abzuschliessen.

Taxpunktwert
3 Der Taxpunktwert zwecks Berechnung der finanziellen Hilfe im
Zusammenhang mit der Übernahme der Leistungen eines Zahnarztes
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Genehmigt durch die Gemeindeversammlung der Gemeinde Merlach am £? Na} 2025?

Der Schreiber

M
Martin Rychener

Die Gemeindepräsidenti

l

Josiane Ze er

Genehmigt durch die zuständige Direktion für Gesundheit und Soziaies GSD am Z, ö}. 202”!

Der Staatsrat

Philippe Demierre
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Gemeinde Merlach Reglement über die Beteiligung der Gemeinde Merlach an den Kosten

der schulzahnärztlichen Kontrollen und Behandlungen

LISTE DER ANHÄNGE ZUM REGLEMENT ÜBER DIE
BETEILIGUNG DER GEMEINDE MERLACH AN DEN KOSTEN DER
SCHULZAHNÄRZTLICHEN KONTROLLEN UND BEHANDLUNGEN

1. Einschätzungstabelle
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